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Protokoll 

über die 12. SGR (21-26) öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Samtgemeinderates 
vom 25.04.2024 im Rathaus in Freren, Sitzungssaal 

Anwesend sind: 
 
Ratsvorsitzende 

Determann, Cornelia     

Samtgemeindebürgermeister 

Ritz, Godehard, Samtgemeindebürgermeister     

Samtgemeinderatsmitglieder 

Achteresch, Werner , Decomain, Nadine , Dostatni, Bianca , Föcke, Waltraud , Funke, Paul , 

Garmann, Ludger , Gebbe, Karl-Heinz , Herbers, Hans , Köster, Patrick , Landgraf, Tanja , 

Lis, Johannes, Dr. , Meese, Jannik , Mey, Ansgar , Meyer, Franz , Nosthoff, Georg , Papen-

brock, Sabine , Prekel, Klaus , Schmit, Aloysius , Schnier, Tobias , Schröder, Reinhard , 

Wöste, Matthias     

Protokollführer 

Fübbeker, Henrik     

Ferner nehmen teil 

Ahrend, Sonja, Erste Samtgemeinderätin     

Ferner nimmt teil 

Kretschmer, Miriam, Gleichstellungsbeauftragte   
 
Es fehlt/ Es fehlen: 
 
Samtgemeinderatsmitglieder 

Berndsen, Stefanie (entschuldigt), Meiners, Georg (entschuldigt), Parrish-Schaaf, Simon 

(entschuldigt), Wecks, Bernd (entschuldigt)  

 

Tagesordnung: 

I. Öffentliche Sitzung 

 1.  Genehmigung des Protokolls über die 11. Sitzung des Samtgemeinderates am 
07.12.2023 

  
 2.  Verwaltungsbericht 
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 3.  Neubesetzung von Ausschüssen 
Vorlage:   I/016/2024 

  
 4.  Logo und Aufbau eines Corporate Design für die Samtgemeinde Freren 

Vorlage:   I/014/2024 
  
 5.  Beschleunigung kommunaler Abschlüsse bis zum Haushaltsjahr 2022 

Vorlage:  II/003/2023 
  
 6.  Beschluss über die Jahresrechnungen 2014 bis einschließlich 2022, Entlastung des 

Samtgemeindebürgermeisters und Verwendung der Jahresergebnisse 
Vorlage:  II/011/2024 

  
 7.  Entlassung und Ernennung von Ehrenbeamten der Freiwilligen Feuerwehr der Samtge-

meinde Freren 
Vorlage: III/007/2024 

  
 8.  Aufstellung eines Lärmaktionsplans; 

- Einleitung des Beteiligungsverfahrens 
Vorlage:   V/008/2024 

  
 9.  58. Änderung des Flächennutzungsplans der Samtgemeinde Freren (Darstellung von 

gewerblichen Bauflächen im Südosten der Gemeinde Beesten); 
a) Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB 
b) Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
c) Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 
4 Abs. 1 BauGB 
Vorlage:   V/013/2024 

  
 10.  Anfragen, Anregungen und Mitteilungen 
  
 
 
Samtgemeinderatsvorsitzende Determann eröffnet um 18:30 Uhr die Sitzung, begrüßt die 
anwesenden Samtgemeinderatsmitglieder, die Verwaltung, den Vertreter der Presse Herrn 
van Bevern sowie die Gleichstellungsbeauftragte Frau Kretschmer. 
 
Zu Beginn teilt sie mit, dass die Tagesordnung zur heutigen Sitzung aufgrund von § 59 III S. 
5 NKomVG um einen TOP 9 „58. Änderung des Flächennutzungsplans der Samtgemeinde 
Freren (Darstellung von gewerblichen Bauflächen im Südosten der Gemeinde Beesten)“ er-
weitert werden soll und fragt, ob hiergegen Bedenken bestehen. Es werden keine Bedenken 
erhoben und nach einstimmiger Zustimmung wird die Tagesordnung entsprechend ergänzt. 
 
Sodann stellt sie fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgt, die Mehrheit der Mit-
glieder anwesend und der Samtgemeinderat mit der erweiterten Tagesordnung beschlussfä-
hig ist. 

 

I. Öffentliche Sitzung 

Punkt  1: Genehmigung des Protokolls über die 11. Sitzung des Samtgemeindera-
tes am 07.12.2023 
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Der Samtgemeinderat genehmigt einstimmig das vorliegende Protokoll der 11. Sitzung des 
Samtgemeinderates vom 07.12.2023.  
 
 
 

Punkt  2: Verwaltungsbericht 
Vorlage:   I/013/2024 

 
Samtgemeindebürgermeister Ritz berichtet: 
 
 
a) Woche der Natur der Bingo-Umweltstiftung 
 
Die Samtgemeinde Freren hat wie viele andere Vereine, Verbände und Institutionen eine 
Veranstaltung im Rahmen der Woche der Natur gemeldet. Am Mittwoch, 19.06.2024, um 
19:00 Uhr, bietet die zertifizierte Waldpädagogin Cornelia Köster eine öffentliche Führung 
durch den Frerener Wald an. Die Veranstaltung „Der Wald vor unserer Haustür“ ist kostenlos 
und insgesamt können 30 Personen teilnehmen. Die Anmeldung kann seit dem 24.04.2024 
erfolgen. Treffpunkt ist am Eingangsportal des Walderlebnispfades. Die Beteiligung der 
Schulen, Kindergärten und Jugendfeuerwehren aus der Samtgemeinde Freren ist sehr posi-
tiv. Letztere haben geschlossene Veranstaltungen für ihre Kinder und Jugendlichen bei der 
Bingo-Umweltstiftung angemeldet. 
 
 
b) Tür-Öffner-Tour des Landkreises zu Besuch in Freren 
 
Am 23.04.2024 war die Emsland Tourismus GmbH im Rahmen der Bustour „Türöffner-Tour“ 
zu Gast im Südlichen Emsland. In Freren konnten die 45 Teilnehmer das Töddenzimmer 
besichtigen und erhielten von Ida Hartke spannende Informationen über das Leben der Töd-
den. Des Weiteren erhielten Sie eine Führung von Jürgen Prein im Casi Freren. Im weiteren 
Verlauf wurde die Tour durch das Südliche Emsland fortgesetzt. 
 
 
c) Anradeln 2024 nach Lathen 
 
Am 21.04.2024 fand das jährliche Anradeln im Landkreis Emsland statt. In diesem Jahr führ-
te die Tour nach Lathen. Die Beteiligung aus der Samtgemeinde Freren war sehr hoch, es 
hatten sich 44 Teilnehmer inkl. vier Tourenbegleiter (Longina und Josef Stoke, Silvia und 
Stefan Hüsing) angemeldet. Im nächsten Jahr wird das Anradeln von der Samtgemeinde 
Spelle vorbereitet.  
 
 
d) 72 Stunden Aktionen in der Samtgemeinde Freren 
 
Am vergangenen Wochenende vom 18.04. bis zum 21.04.2024 fand die bundesweite 72-
Stunden-Aktion des Bundes der Katholischen Jugend und der Kath. Landjugendbewegung 
statt. In der Samtgemeinde haben sich insgesamt 6 Vereine beteiligt. 
  
Die Kolpingjugend Andervenne hat eine Trauerecke auf dem Friedhof der Kath. Kirchenge-
meinde St. Andreas gestaltet. Dies beinhaltetet die Pflasterung, die Heckenbepflanzung so-
wie die Schaffung einer Abtrennung und von Sitzgelegenheiten.  
 
Die KLJB Beesten hat in unmittelbarer Nähe zum geplanten Mehrgenerationenplatz einen 
Bolzplatz nebst Einfriedung und Aufstellung von Fußballtoren angelegt. Ebenso wurde in der 
dortigen Remise ein Indoor-Sandkasten mit Sitzmöglichkeiten geschaffen, sowie eine Ab-
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trennung vorgenommen, um dort zukünftig eine Unisex-Toilette einzurichten.  
 
Die KLJB Freren hat beim Kath. Kindergarten St. Franziskus eine Bobbycar-Rennbahn ge-
pflastert und einen neuen Spielturm aufgestellt. 
  
An der Alten Schule in Freren-Suttrup hat die KLJB Suttrup-Lohe den Spielplatz um ein Vol-
leyballfeld, ein Stufenreck und eine Sitzecke erweitert, das vorhandene Grillhaus renoviert 
und umgebaut, neue Laternen aufgestellt, Fahrradständer installiert und die Insektenhotels 
erneuert.  
 
Die KLJB Messingen/Brümsel hat drei neue Willkommensschilder gefertigt und aufgestellt 
und eine Remise beim Mehrgenerationenpark sowie die entsprechenden Pfeiler für ein Son-
nensegel errichtet.  
 
In Thuine hat die KLJB im Sport- und Freizeitpark die Fassade der Tribüne komplett saniert 
und das Beachvolleyballfeld instandgesetzt.  
 
Den vielen Helfern, die sich trotz des widrigen Wetters wieder sehr engagiert haben, spricht 
der gesamte Samtgemeinderat ein herzliches Dankeschön aus. 
 
 
e) Schulbaumaßnahmen 2024 
  
Die Vorbereitungen für die Umsetzung der beschlossenen Schulbaumaßnahmen in den dies-
jährigen Sommerferien sind in vollem Gange. Bekanntlich sollen in der Grundschule Ander-
venne die 5 (Klassen-) Räume komplett saniert und von außen eine Verschattung ange-
bracht werden. Zudem sollen in der Grundschule Messingen die Fenster in den 4 Klassen-
räumen, im Verwaltungstrakt sowie im Betreuungsraum erneuert werden.  
 
Die Bauarbeiten wurden insgesamt bereits ausgeschrieben, teilweise schon submittiert, ge-
prüft und mit Zustimmung des Landkreises Emsland auch vergeben. In den nächsten Tagen 
stehen noch weitere Submissionen aus. Nach den bisherigen Ergebnissen liegen diese im 
kalkulierten Kostenrahmen. Sobald eine Gesamtübersicht vorliegt, erfolgt eine detaillierte 
Vorstellung in den Gremien. 
 
Parallel dazu hat das Planungsbüro Moss & Kumbrink in Freren einen ersten Entwurf betref-
fend die festgestellte notwendige bauliche Erweiterung der Grundschule Thuine vorgelegt. 
Dieser wird in Kürze vorweg mit der Schulleitung erörtert und nach Eingang der bislang noch 
fehlenden Kostenschätzung im Anschluss den Gremien zur Beratung vorgelegt. 
 
 
f) Investitionsprogramm Ganztagsausbau 
 
Am 01.03.2024 ist die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des 
Ausbaus ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (In-
vestitionsprogramm Ganztagsausbau) veröffentlicht worden und in Kraft getreten. Im Gegen-
satz zum seinerzeitigen Entwurf erhält die Samtgemeinde Freren danach nun eine um 
11.072,52 € reduzierte Zuwendung von jetzt max. 454.857,17 €. Im Übrigen haben sich die 
Förderbedingungen nicht wesentlich geändert. 
 
Auch wenn der Förderantrag seitens des Landes Niedersachsen schon zur Verfügung ge-
stellt worden ist, laufen diesbezüglich nach wie vor noch Abstimmungen mit der Landes-
schulbehörde und dem Landkreis Emsland. Eine entsprechende Antragstellung für die ge-
planten Vorhaben der Samtgemeinde war deswegen bislang auch noch nicht möglich. Die 
weiteren Rückmeldungen bleiben zunächst noch abzuwarten. 
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g) Neubau des Feuerwehrhauses in Beesten 
  
Das neue Feuerwehrhaus in Beesten ist inzwischen fertiggestellt und die Ortsfeuerwehr 
Beesten am 24.02.2024 auch schon um- bzw. eingezogen. Am morgigen Freitag, den 
26.04.2024, findet die offizielle Einweihung des Gerätehauses statt. Aus Anlass des 125-
jährigen Bestehens der freiwilligen Ortsfeuerwehr Beesten ist zudem am Sonntag, 
28.04.2024, ein Tag der offenen Tür mit Rahmenprogramm geplant.  
 
 
h) Nahwärmekonzept im Schulzentrum Freren 
 
Die Umsetzung des Nahwärmekonzeptes im Schulzentrum Freren geht weiter gut voran. Die 
neu installierte Anlage ist seit März 2024 in Betrieb und in einigen Gebäuden wurden bereits 
Heizungen umgestellt und angeschlossen. In den nächsten Wochen sollen alle übrigen An-
schlüsse hergestellt werden. Nachdem die Außenanlagen am Standort des BHKW und Puf-
ferspeichers bis auf kleinere Restarbeiten wiederhergestellt sind, ist erkennbar, dass sich die 
aufgestellten Einrichtungen dort insgesamt gut in das Ortsbild einfügen.  
 
 
i) Osterferienaktion „Goldene Eiersuche“ mit Freddy im Frerener Holtpättken 
 
In der zweiten Osterferienwoche wurde im Frerener Holtpättken eine Eiersuche für Kinder 
und Familien aufgebaut. Die Aktion war ein voller Erfolg! Insgesamt haben 214 Kinder ihre 
Karten mit dem richtigen Lösungswort eingereicht. Viele von ihnen kamen aus der Samtge-
meinde Freren. Es nahmen aber auch zahlreiche Osterbesucher aus anderen Städten, wie 
z.B. Münster, Hamburg oder Stuttgart, an Freddys Ostereiersuche teil. Unter allen eingegan-
gen Karten wurden 10 Gewinner ausgelost, die jeweils ein kleines Geschenk erhalten haben. 
 
 
j) Seniorenfahrten aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums der Samtgemeinde Freren 
 
An den sechs Oldtimer-Busfahrten für Senioren durch die Samtgemeinde Freren vom 09. bis 
zum 24. April haben insgesamt 133 Personen teilgenommen. Sowohl die informativen Rund-
fahrten als auch das anschließende Kaffeetrinken in den einzelnen Orten fanden bei allen 
Beteiligten großen Anklang.  
 
 
 

Punkt  3: Neubesetzung von Ausschüssen 
Vorlage:   I/016/2024 

 
Samtgemeinderatsvorsitzende Determann geht anhand der Vorlage I/016/2024 auf die Neu-
besetzung der Ausschüsse der SPD-Fraktion ein. 
 
Auf Vorschlag der SPD-Fraktion stellt der Samtgemeinderat die Neubesetzung der SPD-
Mandate im Samtgemeindeausschuss und im Schulausschuss mit sofortiger Wirkung wie 
folgt einstimmig fest: 
 
Samtgemeindeausschuss: 
 
Beigeordnete     Persönliche Vertreterin 
 
SPD-Fraktion 
Nadine Decomain    Tanja Landgraf 
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Schulausschuss: 
 
Ausschussmitglied    Persönliche Vertreterin 
 
SPD-Fraktion 
Tanja Landgraf    Nadine Decomain 
 
Abschließend gratuliert Ratsvorsitzende Determann stellvertretend für den gesamten Samt-
gemeinderat den Samtgemeindeausschussmitgliedern Decomain und Landgraf zur erfolgrei-
chen Wahl. 
 
 
 

Punkt  4: Logo und Aufbau eines Corporate Design für die Samtgemeinde Freren 
Vorlage:   I/014/2024 

 
Samtgemeinderatsvorsitzende Determann übergibt das Wort an Erste Samtgemeinderätin 
Ahrend. Diese erläutert die Sach- und Rechtslage anhand der Vorlage I/016/2024.  
 
Demnach wurde verwaltungsseitig in der Sitzung des Samtgemeinderates vom 28.09.2023 
der Vorschlag unterbreitet, im Jubiläumsjahr an einem Logo für die Samtgemeinde zu arbei-
ten. Dies ist auf Zustimmung der Ratsmitglieder gestoßen. Der Erarbeitungsprozess erfolgte 
innerhalb einer Arbeitsgruppe, die aus Samtgemeindebürgermeister Ritz, erste Samtge-
meinderätin Ahrend, den Verwaltungsangestellten Feldhaus und Bäumer sowie Hauptamts-
leiter Schröder bestand. Mitunter wurde der Prozess von Patrick Köster begleitet. 
 
Erste Samtgemeinderätin Ahrend erläutert, dass die Auswahl des passenden Logos für die 
Samtgemeinde sicherlich diskutabel sei. Wichtig sei, dass dieses eine Beständigkeit aufweist 
und vor allem, dass das Logo sowohl in Farbe als auch in schwarz-weiß für vielfältige Zwe-
cke nutzbar ist. Der vorliegende Entwurf mit kleinen Abwandlungen ist aus Sicht der Verwal-
tung ein gutes und diskussionswürdiges Ergebnis. Mit dem Beschluss zur Erarbeitung und 
Verwendung eines Logos müssen sämtliche Medien der Samtgemeinde Freren angepasst 
werden. Dabei wird das Layout des Mitteilungsblattes als größte Herausforderung angese-
hen.  
 
Die SPD-Fraktion schließt sich dem Vorschlag der Arbeitsgruppe an und begrüßt die Wahl 
ausdrücklich, da der wesentliche Gedanke der Samtgemeinde durch die Art der Gestaltung 
zum Vorschein komme. Samtgemeinderatsmitglied Schröder schließt sich den Worten an 
und weist darauf hin, dass die Entscheidungsfindung bspw. bezüglich der Art des Schriftzugs 
mit Sicherheit viel Zeit und Anstrengung in Anspruch genommen habe. Samtgemeindeaus-
schussmitglied Prekel hebt als stellv. Landrat des Landkreises Emsland zudem den emslän-
dischen Bezug im Entwurf positiv hervor. 
 
Der Samtgemeinderat beschließt einstimmig das Logo mit den 5 verschiedenen HKS-
Grüntönen sowie mit dem geschlossenen „F“ als zukünftiges Logo der Samtgemeinde Fre-
ren. Das Logo ist ein wesentlicher Bestandteil des Corporate Design der Samtgemeinde Fre-
ren und ist auf dieser Basis verbindlich und einheitlich weiterentwickelt.  
 
 
 

Punkt  5: Beschleunigung kommunaler Abschlüsse bis zum Haushaltsjahr 2022 
Vorlage:  II/003/2023 

 
Kämmerer Schütte erläutert die Sach- und Rechtslage anhand der Vorlage II/003/2023.  
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Der Samtgemeinderat beschließt einstimmig, die Übergangsregelungen nach § 1 NBKAG für 
Jahresabschlüsse, konsolidierte Gesamtabschlüsse sowie nach § 2 NBKAG für die Jahres-
abschlussprüfungen 2014 bis einschließlich des Haushaltsjahres 2022 anzuwenden und auf 
den Anhang (einschl. der Anlagen zum Anhang wie insbesondere der Rechenschaftsbericht) 
sowie die Teilergebnis- und -finanzrechnungen sowie die Rechnungsprüfung zu verzichten. 
Die Kommunalaufsicht als auch das Prüfungsamt beim Landkreis Emsland sind von diesem 
Beschluss zu unterrichten. 
 
 
 

Punkt  6: Beschluss über die Jahresrechnungen 2014 bis einschließlich 2022, Ent-
lastung des Samtgemeindebürgermeisters und Verwendung der Jahres-
ergebnisse 
Vorlage:  II/011/2024 

 
Ratsvorsitzende Determann bittet zu diesem Tagesordnungspunkt Samtgemeindebürger-
meister Ritz in den Zuschauerbereich und sodann den Kämmerer Schütte die Sach- und 
Rechtslage vorzutragen. Sodann erläutert Kämmerer Schütte diese anhand der Vorlage 
II/011/2024 und der entsprechenden Power-Point-Präsentation. 
 
Samtgemeindeausschussmitglied Achteresch bedankt sich bei der Kämmerei für die Umset-
zung der Jahresabschlüsse in den vergangenen Jahren, sowohl für die einzelnen Gemein-
den als auch für die Samtgemeinde. 
 
Auf Empfehlung des Samtgemeindeausschusses beschließt der Samtgemeinderat einstim-
mig folgende Beschlüsse: 
 
Festsetzung der Jahresabschlüsse 
 
a) Der Jahresabschluss 2014 wird mit einem Jahresergebnis in Höhe von 291.059,27 €, ei-

nen Liquiditätsbestand am Jahresende in Höhe von 290.607,13 € und einer Bilanzsumme 
in Höhe von 11.802.613,25 € in der vorliegenden Form festgestellt. 

b) Der Jahresabschluss 2015 wird mit einem Jahresergebnis in Höhe von 771.967,48 €, ei-
nen Liquiditätskredit am Jahresende in Höhe von 243.226,13 € und einer Bilanzsumme in 
Höhe von 11.763.086,04 € in der vorliegenden Form festgestellt. 

c) Der Jahresabschluss 2016 wird mit einem Jahresergebnis in Höhe von 205.416,41 €, ei-
nen Liquiditätskredit am Jahresende in Höhe von 254.152,20 € und einer Bilanzsumme in 
Höhe von 11.624.729,75 € in der vorliegenden Form festgestellt. 

d) Der Jahresabschluss 2017 wird mit einem Jahresergebnis in Höhe von 583.786,13 €, ei-
nen Liquiditätsbestand am Jahresende in Höhe von 302.764,29 € und einer Bilanzsumme 
in Höhe von 11.947.649,12 € in der vorliegenden Form festgestellt. 

e) Der Jahresabschluss 2018 wird mit einem Jahresergebnis in Höhe von -86.897,48 €, ei-
nen Liquiditätskredit am Jahresende in Höhe von 52.945,85 € und einer Bilanzsumme in 
Höhe von 12.373.813,71 € in der vorliegenden Form festgestellt. 

f) Der Jahresabschluss 2019 wird mit einem Jahresergebnis in Höhe von 412.438,82 €, ei-
nen Liquiditätsbestand am Jahresende in Höhe von 207.552,84 € und einer Bilanzsumme 
in Höhe von 12.849.295,13 € in der vorliegenden Form festgestellt. 

g) Der Jahresabschluss 2020 wird mit einem Jahresergebnis in Höhe von 704.741,93 €, ei-
nen Liquiditätsbestand am Jahresende in Höhe von 756.685,28 € und einer Bilanzsumme 
in Höhe von 13.880.413,89 € in der vorliegenden Form festgestellt. 

h) Der Jahresabschluss 2021 wird mit einem Jahresergebnis in Höhe von 562.285,07 €, ei-
nen Liquiditätsbestand am Jahresende in Höhe von 948.919,92 € und einer Bilanzsumme 
in Höhe von 14.121.966,37 € in der vorliegenden Form festgestellt. 
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i) Der Jahresabschluss 2022 wird mit einem Jahresergebnis in Höhe von 1.017.966,54 €, 
einen Liquiditätsbestand am Jahresende in Höhe von 991.461,47 € und einer Bilanzsum-
me in Höhe von 14.507.371,69 € in der vorliegenden Form festgestellt. 

 
Verwendung der Jahresergebnisse 
 
Der vorgenannten Ergebnisverwendung, die Fehlbeträge aus dem Haushaltjahr 2018 aus 
den vorhandenen Rücklagen zu decken, wird zugestimmt. Die weiteren Überschüsse des 
ordentlichen Ergebnisses bzw. die Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses sollen 
der Rücklage des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses zugeführt werden. 
 
Entlastung des Samtgemeindebürgermeisters 
 
Dem Samtgemeindebürgermeister wird gem. § 129 Abs. 1 NKomVG vorbehaltlos Entlastung 
erteilt.  
 
 
 

Punkt  7: Entlassung und Ernennung von Ehrenbeamten der Freiwilligen Feuer-
wehr der Samtgemeinde Freren 
Vorlage: III/007/2024 

 
Samtgemeindebürgermeister Ritz erläutert die Sach- und Rechtslage anhand der Vorlage 
III/007/2024. Finanzielle Auswirkungen ergeben sich durch die Ernennungen und Entlassun-
gen nicht. 
 
Der Samtgemeinderat fasst einstimmig folgende Beschlüsse: 
 
a) Oberbrandmeister Heinrich Lambers, Freren ist auf eigenen Wunsch zum nächstmögli-

chen Termin aus dem Ehrenbeamtenverhältnis als Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr 
Freren zu entlassen. 

 
b) Brandmeister Jürgen Klaas ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Dauer von 6 Jahren 

unter Berufung in das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamter zum Ortsbrandmeister der 
Ortsfeuerwehr Freren zu ernennen. 

 
c) Brandmeister Christian Weßling ist zum 01.10.2024 für die Dauer von 6 Jahren unter Be-

rufung in das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamter zum Ortsbrandmeister der Ortsfeuer-
wehr Beesten zu ernennen. 

 
d) Erster Hauptlöschmeister Ulrich Sandl ist zum 03.04.2025 für die Dauer von 6 Jahren 

unter Berufung in das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamter zum stv. Ortsbrandmeister 
der Ortsfeuerwehr Beesten zu ernennen. 

 
e) Brandmeister Timo Jenz ist zum 14.09.2024 für die Dauer von 6 Jahren unter Berufung in 

das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamter zum Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr An-
dervenne zu ernennen. 
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Punkt  8: Aufstellung eines Lärmaktionsplans; 
- Einleitung des Beteiligungsverfahrens 
Vorlage:   V/008/2024 

 
Samtgemeindebürgermeister Ritz erläutert die Sach- und Rechtslage anhand der Vorlage 
V/008/2024. 
 
Bei den in der Samtgemeinde Freren betroffenen Bereichen handelt es sich um Gebiete, die 
einer gewerblichen oder einer gemischten Nutzung zugeführt sind bzw. aufgrund des Au-
ßenbereichs immissionsrechtlich entsprechend bewertet werden.  
 
Der Lärmaktionsplan der Samtgemeinde Freren für die Mitgliedsgemeinde Stadt Freren vom 
27.09.2018 wird entsprechend der Vorgaben erstellt bzw. fortgeschrieben. Zunächst soll eine 
Veröffentlichung im Internet nebst öffentlicher Auslegung für die Dauer eines Monats erfol-
gen. Im Anschluss kann der Lärmaktionsplan durch den Samtgemeinderat verabschiedet 
werden. Der Lärmaktionsplan ist bis spätestens zum 18.07.2024 in Kraft zu setzen und dem 
Ministerium bis zum 15.08.2024 vorzulegen. 
 
Der Rat der Samtgemeinde Freren beschließt einstimmig, den vorliegenden Lärmaktionsplan 
der Samtgemeinde Freren für die Mitgliedsgemeinde Stadt Freren für die Dauer eines Mo-
nats im Internet zu veröffentlichen und zudem öffentlich auszulegen. Anschließend ist der 
Plan den Gremien zur weiteren Beschlussfassung wieder vorzulegen. 
 
 
 

Punkt  9: 58. Änderung des Flächennutzungsplans der Samtgemeinde Freren 
(Darstellung von gewerblichen Bauflächen im Südosten der Gemeinde 
Beesten); 
a) Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB 
b) Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
c) Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
Vorlage:   V/013/2024 

 
Samtgemeindeausschussmitglied Meese verlässt zu Beginn dieses Tagesordnungspunktes 
den Raum, da er dem Mitwirkungsverbot nach § 41 NKomVG unterliegt. 
 
Samtgemeindeausschussmitglied Achteresch erläutert die Sach- und Rechtslage anhand der 
Vorlage V/013/2024. Die Firma Meese möchte mit der Umsetzung des geplanten Vorhabens 
möglichst schon Ende des Jahres beginnen. Aufgrund der Eilbedürftigkeit ist eine kurzfristige 
Einleitung des Bauleitplanverfahrens notwendig.  
 
Abschließend bedankt sich Samtgemeindeausschussmitglied Achteresch bei der Verwaltung 
und beim Samtgemeindeausschuss für die schnelle Umsetzung der Beschlussfassung. 
Samtgemeindeausschussmitglied Schröder ist der Meinung, dass es erfreulich sei, wenn 
sich eine Firma in der Samtgemeinde auf diese Art und Weise weiterentwickeln möchte. 
Dem sollte man nicht im Wege stehen, sondern den Prozess positiv begleiten.  
 
Samtgemeindeausschussmitglied Decomain würde dem Vorhaben ebenfalls grundsätzlich 
zusagen, erinnert jedoch daran, dass auch die Anwohner in den Prozess involviert werden 
müssen. Laut Samtgemeinderatsmitglied Achteresch sind jene mit der Thematik bereits auf-
grund der damaligen Gewerbegebietsänderung vertraut. Auf Nachfrage von Samtgemeinde-
ratsmitglied Nosthoff, ob die Fläche dann zur Firma Meese gehöre, bestätigt Samtgemeinde-
ratsmitglied Achteresch, dass das Gelände grundsätzlich vollständig der Firma Meese zur 
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Verfügung stehen werde, es jedoch auf dem Gelände zudem ein Regenrückhaltebecken und 
weitere Kompensationsmaßnahmen geben werde. 
 
Der Rat der Samtgemeinde Freren beschließt auf Empfehlung des Samtgemeindeausschus-
ses einstimmig: 
 
a) Aufgrund des Antrages der Gemeinde Beesten wird gem. § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstel-

lung der 58. Änderung des Flächennutzungsplans der Samtgemeinde Freren betreffend 
die Darstellung gewerblicher Bauflächen im Südosten der Gemeinde Beesten beschlos-
sen. Ziel und Zweck der Planänderung ist die Darstellung gewerblicher Bauflächen sowie 
Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Be-
pflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
sowie von Gewässern“. Der Geltungsbereich liegt südlich des Gewerbegebietes „Am 
Bahnhof“ bzw. der Straße „Am Bahngraben“, östlich der Tannenstraße und westlich der 
Straße „Am Bahnhof“. Er bezieht sich auf das Flurstück 13/42, Flur 8, Gemarkung Bees-
ten, und hat eine Größe von rd. 1,87 ha. 

 
b) Auf der Grundlage der vorliegenden Planunterlagen (Vorentwurf der 58. Änderung des 

Flächennutzungsplans nebst Kurzerläuterung) sind zunächst die frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen. Anschließend ist die Angele-
genheit erneut vorzulegen. 

 
 
 

Punkt  10: Anfragen, Anregungen und Mitteilungen 
 
Samtgemeinderatsmitglied Achteresch, Bürgermeister der Gemeinde Beesten, erinnert noch 
einmal alle Samtgemeinderatsmitglieder an die Einladung zur Eröffnung des neuen Feuer-
wehrhauses in Beesten am morgigen Freitag, den 26.04.2024 und würde sich freuen, alle 
dort begrüßen zu können. 
 
 
 

II. Nichtöffentliche Sitzung 
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